
2. den Leitern der Strafvollzugseinrichtungen und Ju
gendhäuser Weisungen zur Beseitigung festgestellter 
Rechtsverletzungen zu erteilen,

3. besondere Vorkommnisse mit Strafgefangenen zu 
überprüfen,

4. in die Vollzugsakten, Erziehungs- und andere den 
Vollzug betreffende Unterlagen Einsicht zu nehmen,

5. Beschwerden und Gesuche Strafgefangener zu be
arbeiten und mit den Strafgefangenen Aussprachen 
zu führen,

6. ausgesprochene Disziplinarmaßnahmen, insbesondere 
die Durchführung des Arrestes sowie die Anwendung 
von Sicherungsmaßnahmen, zu überprüfen.


